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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 3 juin 1935

1021. Handelsvertragsunterhandlungen mit den Vereinigten
Staaten von Amerika

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 27. Mai 1935

[ . . . ] '
... Wir haben an solchen Verhandlungen vor allem auch noch deshalb ein ganz 

vitales Interesse, weil wir sonst zu riskieren hätten, eines Tages nicht in den Mitge
nuss der mit den verschiedenen Staaten vereinbarten Zollerleichterungen zu 
gelangen und zwar aus zwei Gründen: Einmal sind bekanntlich die Meistbegün
stigungsartikel 8—12 unseres Freundschafts-, Niederlassungs-, Handels- und 
Auslieferungsvertrages vom 25. Nov. 1850 von den U.S.A. gekündigt2 und seit 
dem 24. März 1900 ausser Kraft getreten. Anderseits huldigt Amerika gegenwär
tig handelspolitischen Anschauungen, die in wichtigen Punkten grundsätzlich 
von den unsrigen abweichen. Während unser Land in den letzten Jahren die 
nötige handelspolitische Abwehr nicht so sehr durch zollpolitische Massnahmen 
als durch das Mittel der Kontingentierung zu erreichen sucht, lehnt Amerika die
ses handelspolitische Mittel ab und beschränkt sich einstweilen auf blosse Zoll
massnahmen. Dazu kommt eine zweite fundamentale Verschiedenheit der Auf
fassungen hinsichtlich des Geltungsbereiches der Meistbegünstigungsklausel. 
Während die Schweiz und mit ihr die überwiegende Mehrzahl der Länder die 
Meistbegünstigung nur für die Zollfragen uneingeschränkt zulässt, nicht aber für 
die ändern Massnahmen, wie besonders die Kontingentierungsfragen, verlangt 
Amerika besonders auch hier die absolute Gleichstellung mit der meistbegünstig
ten Nation.

Es geht aus obigen Ausführungen deutlich hervor, dass es nicht sehr leicht sein 
wird, angesichts dieser grundsätzlichen Einstellung der beiden Vertragspartner 
zur gegenwärtigen Handelspolitik rasch zu einer Verständigung zu gelangen. 
Immerhin haben wir mit unserer Gesandtschaft in Washington und dem General
konsulat in New York den bestimmten Eindruck, dass man amerikanischerseits 
ein nicht unerhebliches Gewicht darauf legt, mit einer Anzahl Staaten zu H an
delsabkommen zu gelangen und zwar dies nicht zuletzt im Interesse der amerika
nischen Öffentlichkeit. Es wurde daher zu verschiedenen Malen gegenüber unse
rer Gesandtschaft in Washington, aber auch durch die hiesige amerikanische Ver
tretung im Namen der amerikanischen Regierung der dringende Wunsch ausge
sprochen, es möchte, wenn immer möglich, eine schweizerische Delegation nach

1. La loi du 12 juin 1934. Les négociations en cours. D ’im portantes industries suisses d ’exporta
tion sont frappées par le tarif douanier de 1930. La Suisse a donc fa it savoir q u ’elle était prête à 
négocier.
2. RO, 1857, vol. 5, pp. 1 8 9 -2 1 3 .
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Washington zu mündlichen Besprechungen entsendet werden. Angesichts der zu 
erwartenden schwierigen Auseinandersetzungen grundsätzlicher Art und mit 
Rücksicht auf die grosse Bedeutung der kommenden Verhandlungen für wichtige 
schweizerische Exportzweige, glaubten wir in Übereinstimmung mit den Spitzen
verbänden der Landwirtschaft und der Industrie, diesem mehrfach und eindring
lich geäusserten Wunsche auf Entsendung von Herrn Minister Stucki nach Wa
shington entsprechen zu müssen. Gestützt auf eine eingehende Prüfung des gan
zen Fragenkomplexes haben wir mit der hiesigen amerikanischen Gesandtschaft 
ein provisorisches Verhandlungsprogramm besprochen und dazu am 22. Mai 
telegraphisch das Einverständnis der amerikanischen Regierung erhalten, sodass 
die Verhandlungen am 7. Juni aufgenommen werden und ca. 8 Tage dauern sol
len. Für die erste Verhandlungsetappe ist folgendes in Aussicht genommen, nach
dem die gegenseitige Begehrenlisten bereits am 9./10. Mai 1935 in Bern und 
Washington übergeben worden sind.

a. Aussprache über die handelspolitische Einstellung der beiden Regierungen 
und die Möglichkeit, zu einem grundsätzlichen Kompromiss zu gelangen. (Diese 
Aussprache dürfte ziemlich schwierig werden und eine geraume Zeit beanspru
chen. Es ist aber wichtig, der amerikanischen Regierung die besondere Situation 
unseres Landes und die darauf sich stützende handelspolitische Einstellung im 
Detail auseinanderzusetzen.)

b. Aussprache über die allgemeinen Bestimmungen eines Handelsvertrages, 
gestützt auf den amerikanischen Entwurf vom Februar ds.Js. (Hierüber sollte 
eine Einigung zu erzielen nicht unmöglich sein.)

c. Erste Lesung der beidseitigen Begehrenliste, d. h. schweizerische Antworten 
auf die amerikanischen Wünsche und amerikanische Antworten auf die schwei
zerischen Begehren. (In manchen Punkten wird man sich einigen können, wäh
rend erfahrungsgemäss über viele Fragen nach einer ersten Diskussion neue 
Erhebungen gemacht werden müssen.)

d. Vereinbarung über das weitere Vorgehen, das auf die Zeit nach den Som
merferien verschoben werden muss.

II.

1. Vertragstext. Das praktische Schwergewicht muss bei den bevorstehenden 
Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten, mehr als es ohnehin bei Handels
vertragsunterhandlungen der Fall zu sein pflegt, auf den Tariffragen liegen. Im 
allgemeinen Text ist eigentlich für die Schweiz nur die Vereinbarung der Meistbe
günstigung von grosser unmittelbarer Bedeutung. Alles übrige, das der uns über
mittelte amerikanische Entwurf enthält, ist — wenigstens für die Schweiz — eher 
nebensächlich, ohne selbstverständlich bedeutungslos zu sein.

In Bezug auf den allgemeinen Vertragstext dürfte sich somit das für die 
Schweiz tatsächlich Wichtige auf die Meistbegünstigung beschränken. Dagegen 
enthält das amerikanische Entwurfschema eine Reihe von Anträgen, die in der 
vorliegenden Form jedenfalls für die Schweiz unannehmbar sind und von denen 
verschiedene zu langen Diskussionen Anlass geben können. Obschon einige die
ser Fragen bei den Verhandlungen unvermeidlicherweise werden besprochen 
werden müssen, ob das Textschema zugrunde liegt oder nicht, kann man sich
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ernstlich fragen, ob die Schweiz nicht am besten täte, der amerikanischen Regie
rung vorzuschlagen, aus zeitökonomischen Gründen vorläufig auf einen allge
meinen Vertragstext zu verzichten und sich mit einer Form zu behelfen, wie sie 
ähnlich dem amerikanisch-belgischen Vertrag vom 27. Februar 1935 gegeben 
wurde. In der Note, die hier den Tarifvereinbarungen vorangestellt ist, lässt sich 
alles Wesentliche, worüber eine Vereinbarung getroffen werden muss, unterbrin
gen. Nachdem mit Belgien bereits ein Präzedenzfall besteht, ist es vielleicht mög
lich, auf diese Weise die Verhandlungen etwas zu entlasten. Für den Inhalt eines 
solchen Notenwechsels könnte der amerikanisch-belgische Text weitgehend als 
Modell dienen; er enthält zweifellos das für beide Teile augenblicklich Wesentli
che. Da es immerhin nicht ausgeschlossen ist, dass Amerika ein nicht unwesentli
ches Gewicht auf den Abschluss eines eigentlichen Handelsvertrages mit einem 
entsprechenden ausführlichen Text legt — und uns beim Eingehen auf diesen 
Wunsch gegebenenfalls weitergehende Konzessionen zu machen bereit ist — 
haben wir einen Gegenentwurf zu einem Vertragstext ausgearbeitet. Wir haben 
ihn mit den Vertretern von Industrie, Landwirtschaft, sowie der eidg. Oberzolldi
rektion eingehend besprochen und in Anlehnung an unsere neueren Handelsver
träge entsprechend ausgearbeitet, wobei wir uns möglichst weitgehend des ameri
kanischen Vorschlages in Verbindung mit dessen neueren Verträgen mit Brasi
lien und Belgien bedienten.

2. Schweizerische Begehren zum amerikanischen Tarif. Auch diese Wünsche 
sind im engsten Einvernehmen mit dem Vorort des Schweiz. Handels- und Indu
strievereins, sowie dem Schweiz. Bauernverband ausgearbeitet worden und so 
gehalten, dass sie sich durchwegs im Rahmen der Roosevelt’sehen Vollmacht 
(Ermässigung von max. 50% der gegenwärtigen Zölle) bewegen. Einzig für 
Uhren haben wir einen Alternativ-Vorschlag gemacht, der, obschon im Durch
schnitt ebenfalls auf ca. 50% Ermässigung lautend, sich doch nicht sklavisch an 
diese Formel hält und zudem auch wichtige Textänderungen vorsieht. Es wäre 
natürlich sehr zu wünschen, dass dieser Lösung, als unsern Bedürfnissen besser 
entsprechend, amerikanischerseits zugestimmt werden könnte. Unsere Begeh
renliste bezieht sich im wesentlichen auf folgende Exportartikel: Chemische Pro
dukte, Uhren, Elektrizitätszähler, gewisse Maschinen, Käse, Schokolade, Baum- 
woll- und Seidengewebe, Seidenbänder, Hutgeflechte, Stickereien und Schuhe.

3. Amerikanische Begehrenliste. Sie bewegt sich in dreifacher Richtung: a) 
Entsprechend der amerikanischen Einstellung zur modernen Handelspolitik 
wird für die wichtigsten amerikanischen Importartikel die Aufhebung des Bewil
ligungsverfahrens verlangt; b) für eine Reihe von Waren werden Zollermässigun- 
gen postuliert und c) für eine dritte Gruppe begnügt sich die amerikanische 
Regierung mit der Bindung des gegenwärtigen schweizerischen Gebrauchszolles. 
Dazu ist einmal zu bemerken, dass selbstverständlich keine Rede davon sein 
kann, unsere Kontingentierungs- und Kompensationspolitik nur gegenüber 
einem einzelnen Staat etwa aufheben zu wollen. Auch lassen sich die beiden in 
Kraft stehenden Zolltarife schlechterdings miteinander nicht wohl vergleichen, 
wenn wir bedenken, dass unser Gebrauchstarif zu den niedrigsten Zolltarifen 
überhaupt gehört, während der amerikanische Tarif mit Zöllen von 100 und mehr 
% ausgesprochen protektionistischen Charakter hat. Trotzdem glauben wir, dass 
eine Verständigung mit den U.S.A. nicht unmöglich sein sollte, nachdem sich
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doch bei den massgebenden Instanzen eine eigentliche Umkehr der handelspoli
tischen Anschauungen vollzogen hat. Wie wir bereits bemerkt haben, besteht für 
die Amerikaner gegenwärtig ein grösseres Interesse mit uns zu verhandeln und zu 
einer Verständigung zu gelangen und zwar dies nicht zuletzt mit Rücksicht auf die 
öffentliche Meinung der U.S.A. Da anderseits für unser Land im Falle eines 
Zustandekommens eines Vertrages sich interessante Exportmöglichkeiten für 
wichtige Industrie- und landwirtschaftliche Gruppen eröffnen, glauben wir, dass 
es sich hier für die Schweiz um eine vielleicht nicht so bald wiederkehrende 
Chance handelt, zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Vereinigten 
Staaten zu gelangen. Aus diesen Überlegungen haben wir die amerikanische 
Begehrenliste einer eingehenden Prüfung unterzogen, zusammen mit dem Bau
ernverband, dem Vorort, sowie der eidg. Oberzolldirektion.

f - P

3. La proposition examine ensuite en détail les revendications américaines et les réponses que la 
Suisse pourrait leur opposer. En conclusion, le Conseil fédéral adopte la proposition du Départe
ment de l ’Econom ie publique com m e instruction à la délégation qui se rendra à Washington pour 
l ’ouverture le 7 juin de laprem ière étape des négociations e tiln om m e W. Stucki à la tête de la délé
gation.
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Rapport de l ’Office suisse d ’expansion commerciale1

Schweizerische Wirtschaftspropaganda in den U.S.A. im 
Falle des Abschlusses eines Handelsvertrages

L Circulaire

I. Notwendigkeit des Vorgehens

Im Jahre 1929 betrug die schweizerische Ausfuhr nach den Vereinigten Staa
ten 207 Mill. Franken. Sie ist während der folgenden Jahre ununterbrochen 
zurückgegangen und erreichte im Jahre 1934 ihren Tiefstand mit 47 Mill. Fran
ken. Der Export der Vereinigten Staaten nach der Schweiz ist in der gleichen Zeit 
von 291 auf 76 Mill. Fr. zurückgegangen, die Bilanz bleibt also aktiv zugunsten 
der Vereinigten Staaten. Der Politik Roosevelt ist es zu verdanken, dass die Ver-

1. Ce document, non daté et non signé, a été présenté lors de la conférence du 13 juin 1935 à Berne, 
dont il est question dans le texte. Il émane du bureau de Lausanne, l ’un des deux sièges avec 
Zurich, d e l ’OSEC. l i e s t  annexé à une lettre du 10 septem bre à la D ivision du commerce, avec 
copie à la Légation de Suisseà Washington et au Consulat général à New Y o r k (E l l lQ  1/140) .
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